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1. Hintergrund 
Das vorliegende Dokument enthält die Richtlinie und definiert die Vorgehensweise für die Beantra-

gung und Abstimmung über die Bewilligung eines Antrages zur längerfristigen Überlassung eines 

Schlüssels zum Gelände bzw. der Schießstände des Vereins. 

Grundsätzlich besteht in unserem Verein die Möglichkeit, zu den ausgewiesenen Trainingszeiten 

mehrmals die Woche (i.d.R. mehr als 3x die Woche, siehe Anlage 6.2.) zu trainieren. Zusätzlich be-

steht immer die Möglichkeit der Absprache mit einem der Referenten für ein weiteres und/oder zu-

sätzliches Training, wobei im KK-Bereich die behördlich genehmigten Schießzeiten zu beachten sind. 

Allerdings ist es im Sinne der Vereinskameradschaft gewünscht, daß Vereinsmitglieder auch gemein-

sam trainieren, sofern dies möglich ist. Daher werden Schlüssel zum Vereinsgelände und/oder den 

Schießständen nicht leichtfertig überlassen. 

Einige Funktionsträger des Vereins (siehe Anlage 6.1.) unterliegen nicht dieser Richtlinie. Ihnen wer-

den die, für die Ausübung ihres Amtes, notwendigen Schlüssel überlassen. Sie haben diese jedoch 

unaufgefordert wieder zurück zu geben, sobald sie ihr Amt nicht mehr bekleiden. 

2. Verfahren 
Der Antrag auf Überlassung eines Schlüssels zum Vereinsgelände und/oder den Schießständen ist 

schriftlich an den 1. Vorsitzenden zu richten. Dieser Antrag muß eine nachvollziehbare Begründung 

enthalten, warum die Überlassung erforderlich ist und warum der Antragsteller nicht zu den regel-

mäßigen Trainingszeiten trainieren kann. 

Über jeden Antrag findet eine Abstimmung des Vorstandes statt. Eine eventuelle Ablehnung wird 

dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 

Bei einem positiven Beschluß erhält der Antragsteller einen entsprechenden Schlüssel ausgehändigt. 

Die Nummer des Schlüssels wird in einem Übergabeprotokoll festgehalten. Ein Übergabeprotokoll 

wird auch im Falle von Vereinsfunktionsträger erstellt. 

Die Überlassung des Schlüssels beschränkt sich zunächst auf den Zeitraum eines Jahres. Nach Ablauf 

dieses Zeitraums ist der Schlüssel unaufgefordert wieder an den 1. Vorstand zurück zu geben. Es be-

steht dann die Möglichkeit eines Neuantrags. 

Sind die im Folgenden genannten Voraussetzungen vor Ablauf eines Jahres nicht mehr alle erfüllt, hat 

der 1. Vorsitzende das Recht, nach Rücksprache mit dem restlichen Vorstand, den überlassenen 

Schlüssel vorzeitig zurück zu fordern. 

Beim Austritt aus dem Verein ist der erhaltene Schlüssel umgehend dem 1. Vorsitzenden auszuhän-

digen. Sollten durch die nicht rechtzeitige Rückgabe des Schlüssels dem Verein Kosten entstehen, so 

werden diese dem Inhaber des Schlüssels in Rechnung gestellt. 
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3. Voraussetzungen zur Überlassung eines Schlüssels 
Folgende Voraussetzungen sind zwingend zu erfüllen, damit einem Antrag zugestimmt werden kann. 

1. Der Antragsteller muß mindestens seit einem Jahr Mitglied des Vereins und volljährig sein. 

2. Der Antragsteller muß ein erfahrener Schütze sein, was durch regelmäßige Teilnahme am 

Trainingsbetrieb nachgewiesen wird. 

3. Der Antragsteller muß sich an den Meisterschaften des DSB und/oder des DBSV beteiligen 

oder in einer der Ligamannschaften aktiv sein. 

4. Der Antragsteller muß sich am Schlüsseldienst beteiligen. 

5. Es muß eine längerfristige oder dauerhafte berufliche (z.B. Schichtarbeit, Wochenendarbeit, 

Arbeit im Außendienst ...)oder private Situation (z.B. Pflege eines Angehörigen…) vorliegen, 

die es dem Antragsteller nicht erlaubt, zu den regelmäßigen Trainingszeiten zu trainieren 

oder 

Der Antragsteller übernimmt ein definiertes Arbeitspaket (siehe Anlage 6.3.) für die Dauer 

von mindestens einem Jahr. Sollte jedoch festgestellt werden, daß dieses Arbeitspaket nicht 

ordentlich betreut wird, so wird der überlassene Schlüssel zurückgefordert. 

6. Der Antragsteller ist als Jugendbetreuer/-trainer im Bogenbereich tätig. In diesem Fall entfal-

len die Voraussetzungen nach Ziffer 2, 3 und 5. 

7. Nur für den Kugelbereich ist nachzuweisen:  

- die erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gemäß §7 WaffG (nur für KK und lfd. Scheibe) 

- die erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierung zur Aufsichtsperson (Standaufsicht). 

4. Weitere Regelungen 
Es gelten folgende weitere Regelungen: 

1. Dem Inhaber eines Schlüssels ist es untersagt, ohne vorherige Genehmigung durch den 1. 

Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter, Personen, welche nicht Mitglied des Vereins sind, 

außerhalb der festgeschriebenen Trainingszeiten das Schießen auf dem Vereinsgelände oder 

in den Schießständen zu ermöglichen. 

2. Dem Inhaber eines Schlüssels ist es nicht gestattet, ohne vorherige Genehmigung durch den 

1. Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter, den Schlüssel und damit das Vereinsgelände und 

Schießstände, für private oder berufliche Belange zu nutzen. 

3. Beim Schiessen auf den KK-Ständen sind die behördlich genehmigten Schießzeiten zwingend 

zu beachten. Außerhalb dieser Zeiten ist auf diesen Ständen jeglicher Schießbetrieb unter-

sagt. 

4. Darüber hinaus gelten die ausgehängten Anweisungen und Schießstandordungen. 

5. Haftungsfragen 
Alle Schlösser auf unserem Vereinsgelände sind Bestandteil einer Schließanlage. Das bedeutet, daß 

im Falle eines verlorenen Schlüssels, der Finder Zugang zu einem großen Teil unsere Gebäude be-

kommen würde. Im Falle eines Schlüsselverlusts müssen daher zumindest Teile der Schließanlage 

(abhängig von der Gruppenzugehörigkeit des betreffenden Schlüssels) ausgetauscht werden müssen. 
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Die Kosten eines solchen Austauschs sind sehr hoch (ein Komplettaustauch liegt bei ca. € 3500,--) 

und dieses Risiko ist grundsätzlich nicht vom Verein zu tragen, wenn ein Schlüssel für den privaten 

Gebrauch beantragt wird. 

Daher werden alle Antragsteller im Übergabeformular darauf hingewiesen: 

1. daß der ausgegebene Schlüssel Bestandteil einer Schließanlage ist und daß bei Verlust des 

betreffenden Schlüssels dieser Schließanlage zumindest Teile dieser Anlage ersetzt werden 

müssen. 

2. daß der der Antragsteller bei Verlust des Schlüssels für die Kosten der Neubeschaffung und 

des Einbaus des entsprechenden Teils dieser Anlage haftbar ist. 

3. daß die Privat-Haftpflichtversicherung des Antragstellers unter Umständen nur dann für die 

Kosten aufkommen wird, wenn dieser Haftungsfall Bestandteil seines Versicherungsvertrages 

ist und daß er gegebenenfalls seinen Versicherungsvertrag ändern muß, um diesen Haftungs-

fall einzuschließen. 

4. Für den Fall, daß die Privathaftpflichtversicherung des Antragstellers nur einen Zeitwert der 

Schließanlage ersetzt, ist der Antragsteller persönlich haftbar für den Differenzbetrag zwi-

schen den tatsächlichen Kosten und der Summe, die von der Versicherung ersetzt wird. 

Für Funktionsträger des Vereins, die zur Ausübung ihrer Funktion zwingend einen Schlüssel benöti-

gen gilt der Punkt 4 der oben angeführten Liste nicht, sondern der Verein übernimmt das genannte 

Risiko. 

Die vorliegende Richtlinie gilt ab dem 15. Oktober 2023 und ersetzt die Fassung vom 5. April 2016. 

Wiesental, 29.09.2023 

(gez) Wolf Dieter Vogt 

1. Vorsitzender 

6. Anlage  

6.1. Liste der Funktionsträger 

Die folgenden Funktionsträger des Vereins unterliegen nicht dieser Richtlinie. Ihnen werden die, für 

die Ausübung ihres Amtes, notwendigen Schlüssel überlassen. Sie haben diese jedoch unaufgefordert 

wieder zurück zu geben, sobald sie ihr Amt nicht mehr bekleiden. 

1. Vorsitzender 1. Platzwart 

2. Vorsitzender 2. Platzwart 

Schatzmeister Bogenreferent 

Sportleiter 3D-Referent 

Jugendleiter Referent laufende Scheibe 

Schriftführer  
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6.2. Trainingszeiten und Schlüsseldienst 

Zukünftig gelten folgende Trainingszeiten im Bogenbereich (Die Zeiten im Kugelbereich werden ge-

sondert bekanntgegeben) 

Wochentag Trainingszeit (Vorm.) Trainingszeit (Nachm.) Schlüsseldienst **) 

Montag Keine *) 18:00h - 20:00h 
Im Sommer 3D-Training 
auf dem Platz 
Halle ist benutzbar 

Willi Misch 

Dienstag Keine *) 18:00h - 20:00h 
Nur Jugendtraining 

Thorsten Felleisen 

Mittwoch Keine *) 16:00h – 20:00h Günther Karweg 

Donnerstag Keine *) 18:00h - 20:00h *) Willi Misch 

Freitag Keine *) 16:00h – 20:00h Wolf D. Vogt 

Samstag 10:00h – 12:00h 
Nur Jugendtraining (1) 

14:00h – 16:30h 
Nur Jugendtraining (2) 

1 Thorsten Felleisen 
2 Uschi Heilig 

Sonntag 10:00 – 12:00h 12:00h – 14:00h Amina Kirsch 

*) Weitere oder verlängerte Trainingszeiten sind möglich, sofern ein Schlüssel vergeben wird, da in 

diesem Fall der jeweilige Inhaber zum Schlüsseldienst herangezogen werden wird. 

**) Stand September 2023 

Das Mitglied, welches zu einem bestimmten Zeitraum Schlüsseldienst hat, ist dafür verantwortlich, 

daß in diesem Zeitraum der Platz bzw. die Halle geöffnet ist. Für den Fall, daß dieses Mitglied verhin-

dert ist (z.B. Urlaub…) muß es selbständig dafür sorgen, daß ein anders Mitglied, welches im Besitz 

eines Schlüssels ist, den Dienst übernimmt. Ein Schlüssel darf zu Vertretungszwecken nur mit Zu-

stimmung des 1. oder 2. Vorsitzenden ausgeliehen werden. 

6.3.Arbeitspakete  

Durch die Übernahme eines der im Folgenden genannten Arbeitspakete erlangt ein Mitglied des Ver-

eins das Recht einen Schlüssel zu beantragen. Die Punkte 1, 2 und 4 des Abschnitts 3 („Voraussetzun-

gen…“) gelten jedoch weiter, der Punkt 3 dieses Abschnitts entfällt. 

Die Zeit zur Bearbeitung der Arbeitspakete wird nicht auf die zu erbringenden Pflichtstunden ange-

rechnet. 
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Arbeitspaket Erläuterung 

Getränkedienst Es ist dafür zu sorgen, daß auf dem Platz und/oder in der Halle 
immer ausreichend Getränke zur Verfügung stehen. 

Elektro-Arbeiten Erledigung aller erforderlichen Elektroinstallations-Arbeiten in 
den Gebäuden und/oder auf dem Bogenplatz und den Schieß-
ständen. 

Sauberkeit in der Bogenhalle Die Bogenhalle ist regelmäßig zu kehren, die Spinnweben sind 
zu entfernen und es sind die Mülleimer regelmäßig zu leeren 

Küchendienst Die Küchen in der Bogenhalle und auf dem Bogenplatz sind sau-
ber zu halten, die Kühlschränke sind zu pflegen und es ist der 
Mülleimer regelmäßig zu leeren 

Sauberkeit im Aufenthaltsraum Der Raum ist regelmäßig zu kehren, ggf. muß Staub gesaugt 
werden. Die Tische sind regelmäßig zu säubern, die Spinnweben 
sind zu entfernen und es sind die Fenster zu reinigen. 

Sauberkeit auf dem Bogenplatz Der gepflasterte Bereich des Bogenplatzes (incl. der Schießlinie) 
ist regelmäßig zu kehren, Blätter und Äste sind zu entfernen und 
es sind die Mülleimer regelmäßig zu leeren 

Toilettendienst Die Toiletten sind regelmäßig naß zu reinigen, Toilettenpapier, 
Seife, Papierhandtücher etc. sind ggf. zu ergänzen 

*)  

*)Je nach Erfordernissen werden weitere Arbeitspakete definiert. 


